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10/07 Verwaltungsgerichtshof

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §4 Abs3 Z4;

AuslBG §4a Abs1;

AuslBG §4a Abs2;

AuslBG §4a Abs3;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Dass der in Bogota als Rechtsanwalt tätige Vater des Ausländers "Garant für einen reibungslosen Ablauf der

Produktion und der kaufmännischen Belange" sei, ist nicht unmittelbarer und in die nach § 4a Abs. 1 AuslBG

vorzunehmende Interessenabwägung einzubeziehender Gegenstand seines Arbeitsvertrages, sondern allenfalls Motiv

für seine Anstellung.

Schlagworte

Besondere Rechtsgebiete
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